
 

Änderung der gemeinsamen Entsprechenserklärung von 
Vorstand und Aufsichtsrat der KATEK SE gemäß § 161 
AktG zum Deutschen Corporate Governance Kodex vom 
15. September 2023 
 
Vorstand und Aufsichtsrat der KATEK SE haben beschlossen, die am 15. September 2023 

nach § 161 AktG unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen des Deutschen 

Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 28. April 2022, veröffentlicht im 

Bundesanzeiger am 27. Juni 2022, abgegebene Entsprechenserklärung wie folgt zu 

ändern:  

 

Bezüglich der zukunftsgerichteten Aussage wird eine Abweichung von F.2 erklärt. Die 

Kontron Acquisition GmbH, eine 100%-ige Tochtergesellschaft der börsennotierten 

Kontron AG, Linz (Österreich), hat am 29. Februar 2024 den Erwerb der Kontrolle über 

die KATEK SE bekannt gegeben. In Folge des Kontrollwechsels und den daraus 

resultierenden dringenden und vielfältigen Aufgaben unter Einbindung limitierter 

Kapazitäten innerhalb des Finanzbereichs ist eine Veröffentlichung des 

Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts binnen 90 Tagen nach 

Geschäftsjahresende sowie der unterjährigen Finanzinformationen binnen 45 Tagen nach 

Ende des Berichtszeitraums nicht zu gewährleisten. 

 

München, 18. März 2024 

 

Für den Vorstand      Für den Aufsichtsrat 

Hannes Niederhauser     Claudia Badstöber 

Dr. Johannes Fues    

 

  



 

Gemeinsame Entsprechenserklärung von Vorstand und 

Aufsichtsrat der KATEK SE gemäß § 161 AktG zum 

Deutschen Corporate Governance Kodex 
 
Vorstand und Aufsichtsrat der KATEK SE erklären gemäß § 161 AktG, dass seit Abgabe 

der letzten Entsprechenserklärung vom 15. September 2023 sämtlichen Empfehlungen 

der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 

28. April 2022, veröffentlicht im Bundesanzeiger am 27. Juni 2022, entsprochen wurde, 

mit Ausnahme der Empfehlungen in C.5. Das inzwischen ausgeschiedene 

Vorstandsmitglied Herr Rainer Koppitz ist im Aufsichtsrat der NFON AG, der CENIT AG 

sowie der Gigaset AG vertreten, bei der NFON AG und der CENIT AG als 

Aufsichtsratsvorsitzender, bei der Gigaset AG als stellvertretender 

Aufsichtsratsvorsitzender. Vorstand und Aufsichtsrat der KATEK SE waren der 

Auffassung, dass diese Tätigkeiten mit seiner Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender der 

KATEK SE zu vereinbaren waren. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat der KATEK SE erklären weiter gemäß 161 AktG, dass 

sämtlichen Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance 

Kodex in der Fassung vom 28. April 2022, veröffentlicht im Bundesanzeiger am 27. Juni 

2022, entsprochen werden wird, mit Ausnahme der Empfehlungen in F.2. Die Kontron 

Acquisition GmbH, eine 100%-ige Tochtergesellschaft der börsennotierten Kontron AG, 

Linz (Österreich), hat am 29. Februar 2024 den Erwerb der Kontrolle über die KATEK SE 

bekannt gegeben. In Folge des Kontrollwechsels und den daraus resultierenden 

dringenden und vielfältigen Aufgaben unter Einbindung limitierter Kapazitäten innerhalb 

des Finanzbereichs ist eine Veröffentlichung des Konzernabschlusses und des 

Konzernlageberichts binnen 90 Tagen nach Geschäftsjahresende sowie der unterjährigen 

Finanzinformationen binnen 45 Tagen nach Ende des Berichtszeitraums nicht zu 

gewährleisten. 

 

München, 18. März 2024 

 

Für den Vorstand      Für den Aufsichtsrat 

Hannes Niederhauser     Claudia Badstöber 

Dr. Johannes Fues    


